
konnte man von vornherein erwarten. „Daher geht man auch mit einer 9e
wiſſen annung an das eſen dieſer Erinnerungen. Die Lektüre des E
bietet keine Enttäuſchung. Denn ſchon nach den erſten Abſchnitten ſteigert
ſich das Gefühl der Erwartung und öſt angenehme Ueberraſchungen au.

und Darſtellung ſind ſo packend, daß man das Buch in einem Zuge
leſen muß Da V  eben Roloffs ging allmählich, nicht ſprunghaft aus der
proteſtantiſchen i die atholiſche Welt, aAaus dem Bannkreiſe Harnacks Iun den
des berühmten eu  en Biſchofs 0  ing von Nepi und Sutri Iu Italien
über. Die zwei Welten, un die das deu  —  che eben geſchieden iſt, werden

in anziehender eiſe Qus dem ungemein reichen Erleben des erfaſſerheraus geſchildert Die Uebergangszeit aus der einen in die andere elt
iſt ausgefüllt von dem Aufenthalte un EH  EN und aläſtina, der ſeinen
literariſchen Niederſchlag un Roloffs Buch „Aegypten einſt Und jetzt“ 9E
funden hat Ein ausgezeichneter ulmann, ein tief  ürfender Gelehrter
und“ ein hervorragender Muſiker ſpricht in dieſen Erinnerungen 3 Uns,ein Mann, der weithin fruchtbare Anregungen gegeben und un manchesMenſchen Schickſal entſcheidend eingegriffen hat.

Die Schulwelt Und ihre Geſtaltung im letzten Halbjahrhundert, das
Auswirken der pädagogiſchen rundſätze im praktiſchen Schulleben ſpiegeſich Im ganzen Buche wider Doch „wie herrlich der Lehrerberuf nach ſeinenUufgaben, wie beglückend un ſeiner Ausübung und welchen Vorurteilen C
ausgeſetzt lſt, das zeigen die Abſchnitte „Hauslehrer⸗Erinnerungen“ und
AIM Staatsdienſte“. Die Ausführungen über den „Schulmilitarismus“,der In den bisherigen Lehrplänen und um „Schulbetriebe“ ſich offenbare,über den geborenen Erzieher, „der mit dem echten Geiſte der Siebe und
Geduld ſeines 0  en Amtes waltet und, wohl gemerkt, C nicht aufhört,un ſeinen Sondergebieten auf dem Laufenden leiben“ über Lehrer⸗
perſönlichkeit, über Religionsunterricht, Schülerfrage, Schülerſprechſtunden
und Schülerwanderungen ind In den agen einer fieberhaft betriebenen
Schulreform Ußerſt zeitgemäß. Die pe ſönlichen Schilderungen Uund die
ſachlichen Ausführungen, die Roloff in ſeinen „Lebenserinnerungen“ dem
deutſchen
gewinnen.

geboten hat, werden ihm n 0  en Kreiſ en neue Verehrer
Linz Dr Franz erg

21¹ Ausgewählte Novelle von Theodor Storm Mit einer Einführung,
Einleitungen und Anmerkungen herausgegeben von Prof Dr tto
Hellinghaus. Zwei Bände. 12 (XII 754) Ein Titelbild Frei⸗
burg Br., Herder. Geb

heodor Storm gehört 3 unſeren beſten Stiliſten„ eine vollſtändigen
Erke können aber der katholiſchen Familie und der katholiſchen Jugend
nicht empfohlen werden. Hier ind nun die beſten einwandfreien Erzählungen
imn überlegter Ah zuſammengeſtellt. Die Einführung iſt muſtergültig,
die Einleitungen und Anmerkungen ind ehr Ehrrei und zweckmäßig;
die Ausſtattung kann enn man die jetzigen Verhältniſſe berückſichtigt,
ganz gut en laſſen Die treffliche Ausgabe ſei aufs allerbeſte empfohlen.

Linz⸗Urfahr Dr 03  ohann Ig
Neue S —— ————  QAuf tagen

Ordensrecht. Urze Zuſammenſtellung der kirchenrechtlichen Beſtim⸗
mungen für die ＋

en und religiöſen Genoſſenſchaften auf Grund
des kirchlichen Geſetzbuches. Von o

ſef Janſen

eite, vollſtändig umgearbeitete Auflage (XVIII und 316) Pader⸗
born, Ferdinand Schöningh. 9.— und
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. Dos Weit iſ ein Arthene, Wilzeorhiee, ſcht kure und deniic

vollſtändige Zuſammenſtellung des geltenden Ordensrechtes. Es iſt je

gelehrte Erörterung vermieden. Die Kanones und die noch geltenden D

krete werden einfach unter dem Strich zitiert. So kann es wie kaum ein

anderes auch den Laienordensgenoſſenſchaften empfohlen werden. Bemerkt

muß werden, daß der can. 538, § 1, einfach erklärt, daß ein Profeſſe mit

einfachen Gelübden durch einen Schenkungsvertrag unter Lebenden ſich

des Eigentumsrechtes auf ſein Vermögen nicht entäußern darf; es ſteht aber

nicht dabei „ohne Empfang einer gleichwertigen Schenkung“. — Vom Prae-

kectus oder Magister spiritus der Ordenskleriker ſagt Janſen, daß er „Beich

vater der Religioſen ſein darf, die ſeiner Leitung unterſtellt ſind, da ein dies⸗

bezügliches Verbot nicht beſteht“. Es ſteht allerdings im Kodex kein Wort

weder dafür, noch eines dagegen. Es werden nur von ihm die gleichen Fähig⸗

keiten wie beim Novizenmeiſter verlangt. Dieſer darf ſeine Novizen freilich

nur dann beichthören, wenn ſie aus einem wichtigen und dringenden Grund

in einzelnen Fällen aus freien Stücken bitten. Man hat daher den Präfekten

der Ordenskleriker vielfach als ihren Obern betrachtet, von dem der oan. 518,

§2, gilt: Superiores religiosi potestatem audiendi confessiones habentes

possunt . confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua et

motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum

habitus ne agant. Es iſt nun auf eine Anfrage durch die Commissio

ab interpretando Codice juris canonici ſchon am 29. September 1918 die

Antwort erfolgt: Juoniam Studentes partem a Communitate aliquo modo

sejunctum efformant, respectu eorum observandus est can. 518, § 2. Daraus

folgt, daß alſo in jenen Ordensſtudienhäuſern der Präfekt oder Magiſter

als ihr Oberer gilt, wo die Kleriker nicht voll und ganz und unmittelbar

unter der Leitung des Hausobern ſtehen, ſondern zunächſt unter dem erſteren.

Hinſichtlich der Anteilnahme an den Privilegien wäre doch zu erwähnen,

daß die Anſicht über den Fortbeſtand derſelben gewiß probabel iſt nach der

Anſicht von angeſehenen Theologen, wie Prümmer, Damen⸗Aertnys, Bran⸗

dys, Creuſen⸗Vermeerſch. Auch die Textierung des Kanons iſt zweifelhaft,

da das concessa kuerint als der Konjunktiv des Perfektums oder als kuturum

exactum gefaßt werden kann. Nach can. 15 aber leges irritantes et inhabili⸗

tantes in dubio juris non urgent. — S. 248 wäre wohl die Zuſammen⸗

ſtellung der Ausſchließungsgründe von der vox activa bei der Wahl nach

dem gemeinen Recht angezeigt, wie ſie Leitner beim Ordensrecht (Handbuch

des kaͤtholiſchen Kirchenrechtes S. 300 ff.) bietet. Ebenſo ſollten die Gründe

ſchön zuſammengeſtellt ſein, welche der Gültigkeit oder Erlaubtheit einer

Wahl bezüglich der vox passiva en

tgegenſtehen, wie ſie Leitner, 4. . . 30⁷³

anführt.

P. Franz Mair C. Ss. R.

Mautern (Steiermark).

2) Katholiſche Kirche und moderner Staat. Von Dr Karl Böckenhoff

Neu bearbeitet von Dr Albert M. Koeniger, o. ö. Profeſſor des

Kirchenrechtes und der Kirchenrechtsgeſchichte an der Univerſität Bonn

(206). Köln 1920, J. P. Bachem.

Es iſt lebhaft zu begrüßen daß die wertvollen Vorleſungen, die Böcken

hoff in Straßburg 1909/10 über das Rechtsverhältnis der katholiſchen Kirche

zum modernen Staate hielt, nach dem leider zu frühen Tode des Verfaſſers

(4 1917) von einem anerkannten Fachgelehrten neu bearbeitet wurden. Sie

verdienen es. Sie ſind heute faſt aktueller als beim erſten Erſcheinen. Di

Revolution hat in Deutſchland und in den Nachfolgeſtaaten des alten Oeſter⸗

reich die Trennung von Staat und Kirche auf die Tagesordnung geſetzt.

Eine grundſätzliche wiſſenſchaftliche Darlegung über die Stellung der Kirche

zum modernen Staate wird trotz der zahlloſen Aufſätze in Zeitungen und

ö

Zeitſchriften, die ſeither über Deit ſind, —9—

4

öDas Werk iſt eine gediegene, Woblaeprdene ſehr klare und iemlichvollſtändige Zuſammenſtellung des geltenden Ordensre tes Es iſt 16
gelehrte Erörterung vermieden. Die Kanones und die noch geltenden Dkrete werden einfach Unte dem i zitiert. So kann es wie kaum ern
anderes auch den aienordensge noſſenſchaften empfohlen werden. Bemerkt
muß werden, daß der CANn. 538, V einfach erklärt, daß ein rofeſſe mit
einfachen Elübden U ennen Schenkungsvertrag Unter Lebenden ſich
des Eigentumsrechtes auf ſein Vermögen nicht entäußern darf; E té aber
nicht dabei „ohne Empfang einer gleichwertigen enkung

70⁴ Vom Tae-
fectus oder Magister spiritus der Ordenskleriker agt Janſen, daß er „Beich
vater der Religioſen ſein darf, die ſeiner Leitung Unterſtellt ſind, da ein dies⸗
bezügliches Verbot nicht beſteht“. Es allerdings Im odex kein ort
weder afür, noch eines dagegen. Es werden nUuL von ihm die gleichen Fähig⸗
eiten wie beim Novizenmeiſter verlangt. Dieſer Ar  eine Novizen freilich
uul dann beichthören, wenn ſie aus einem wichtigen Uund dringenden Grund
in einzelnen Fällen aus freien Stücken bitten. Man hat daher den Präfekten
der Ordenskleriker ielfach als ihren ern betrachtet, von dem der CGdII 518,
§2, gilt Superiores religiosi potestatem audiendi confessiones habentes
possunt CoOonfessiones audire subditorum, 9ui ab IIIis sponte sua et
motu Proprio id pebant, at sine gravi 10 PEeT modum
hbitus agalt. Es iſt nun auf eine nufrage durch die Commissio
a interpretando Codice juris canonici ſchon September 1918 die
Antwort erfolgt: JQuoniam Studentes paàrtem 0Ommunitate aliquo modo
sejunctum efformant, respectu eorum observandus est GII. 518, Daraus
olgt, daß alſo un jenen Ordensſtudienhäuſern der Präfekt oder agiſter
als ihr Oberer gilt, die ertker nicht voll und ganz und unmittelbar
Unter der Leitung des Hausobern tehen, ondern zunächſt unter dem erſteren.
Hinſichtlich der Anteilnahme den Privilegien Are doch 3 erwähnen,
daß die Anſicht ber den Fortbeſtan derſelben gewiß robabe iſt nach der
Anſicht von angeſehenen Theologen, wie Prümmer, Damen⸗Aertny

O,

8 Bran⸗
dys, Creuſen⸗Vermeerſch. Auch die Textierung des Kanons iſt zweifelhaft,
da das COnucCessa Uuerint als der Konjunktiv des Perfektums oder als futurum
SXactum gefaßt werden kann Nach CaN. aber eges irritantes et inhabili-
tantes IN dubio juris 110  — Urgent. 248 Cre wohl die Zuſammen⸗
ſtellung der Ausſchließungsgründe von der VOX activa bei der ahl nach
dem gemeinen Recht angezeigt, wie ſie Leitner beim Ordensrecht (Han
des katholiſchen Kirchenrechtes 300 ff.) bietet. Ebenſo ollten die Gründe
hön zuſammengeſtellt ſein, der Gültigkeit oder Erlaubthei einer
ahl ezügli der VO passiva tgegenſtehen, wie ſie Leitner, E. 307,anführt. Franz Mair 88Mautern (Steiermar'k).

Katholiſche 11 und moderner au Von Dr Karl Böckenhoff
Neu bearbeitet von Dr Albert Koeniger, Profeſſor des
Kirchenrechtes und der Kirchenrechtsgeſchichte der Univerſität Bonn

bln 1920, J 0  em
Es iſt ebhaft 3 egrüßen daß die wertvollen Vorleſungen, die Böcken

hoff Iin Straßburg 1909/10 über das Rechtsverhältnis der katholiſchen Kirck
zum modernen Staate ielt, nach dem leider 3 frühen Tode des Verfaſſers

von einem anerkannten Fachgelehrte neu begarbeitet wurden. Sie
verdienen Sie ind eute Aſt aktueller als beim erſten Erſcheinen. Di
Revolution hat In Deutſchland und in den Nachfolgeſtaaten des alten Oeſter
reich die rennung von Staat Aund W auf die Tagesordnung geſetzt
mne grundſätzliche wiſſenſchaftliche Darlegung über die ellung der Kirche
zUum modernen Staate ird trotz der zahlloſen Uufſätze in Zeitungen und
Zeitſ chriften, die ſeither über den Gegenſtand erſchienen ſind, a  en Gebil⸗


